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KREISSTADT 

BERGHEIM 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in der Kreisstadt Bergheim 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Ladenöffnungsgesetzes i. V. m. § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des arbeits- und technischen Gefahrenschutzes und der §§ 27 ff. des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -, wird 
von der Kreisstadt Bergheim als örtliche Ordnungsbehörde verordnet: . 

§ 1 
Die Verkaufsstellen dürfen im Stadtteil 

Bergheim-Zieverich 
am 06. November 2022 im Zusammenhang mit dem „Bergheimer Hubertusmarkt" 

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

§2 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 die Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offenhält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LOG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 
geahndet werden. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 
1. Die vorstehende Ordnungs behördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 

Kreisstadt Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung 
kann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt; 

b) diese Ordnungs behördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden; 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Bergheim vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Bergheim, den 24.10.2022 
Kreisstadt Berg eim ls Ortliche Ordnungsbehörde 
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Anlage I zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in der Kreisstadt Bergheim 
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KRElSSTADT 

BERGHEIM 

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen in der Kreisstadt Bergheim 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Ladenöffnungsgesetzes i. V. m. § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des arbeits- und technischen Gefahrenschutzes und der §§ 27 ff. des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) -, wird 
von der Kreisstadt Bergheim als örtliche Ordnungsbehörde verordnet: 

§ 1 
Die Verkaufsstellen dürfen im Stadtteil 

Bergheim 
im Bereich der Innenstadt 

am 06. November 2022 im Zusammenhang mit dem „Bergheimer Hubertusmarkt" 

von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

§2 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 die Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen .. hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des 
Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LOG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 
geahndet werden. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 
1. Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 

Kreisstadt Bergheim wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung 
kann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt; . 

b) diese Ordnungs behördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden; 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder . 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Bergheim vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Bergheim, den 24.10.2022 
Kreisstadt Berg im als Ortliche Ordnungsbehörde 
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KRElSST r-\DT 

BERGHEIM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Gemäß § 117 GO NRW in der derzeit geltenden Fassung hat die Kreisstadt Bergheim einen 

Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des 

privaten und öffentlichen Rechts zu verfassen und fortzuschreiben (Beteiligungsbericht). Der 

Beteiligungsbericht 2021 wurde erstellt und vom Rat der Kreisstadt Bergheim am 11. Oktober 

2022 beschlossen. 

Der Beteiligungsbericht kann nach vorheriger telefonischer Terminabsprache (Tel. 02271/89- 

503) 

vom 31.10.2022 bis 11.11.2022 

im Rathaus in Bergheim, Bethlehemer Straße 9-11, Zimmer 2.05, eingesehen werden. Darüber 

hinaus ist der Beteiligungsbericht im Internet unter www.bergheim.de ständig verfügbar. 

Bergheim, den 24.10.2022 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Montag, den 14.11.2022 findet um 17:00 Uhr im Rathaus der Kreisstadt Bergheim, Bethlehemer 
Straße 9-11, 50126 Bergheim, Raum 1.23, die 25. Verbandsversammlung des Zweckverbandes :terra 
nova statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung: 
TOP 1  Bestellung eines Schriftführers  
TOP 2 Haushaltssatzung 2023  

TOP 3  Mitteilungen  
 3.1 Dialogverfahren  

 3.2 Erstellung eines umsetzungsorientierten Gesamtkonzeptes für den Kraftraum :terra nova  

 3.3 Sachstand B-Plan INKA :terra nova  

 3.4 Öffentlichkeitsarbeit  

 3.5 Termine 2023  
 
TOP 4  Anfragen  

 
Nichtöffentliche Sitzung 

TOP 1  Mitteilungen   

TOP 2 Anfragen  
 
Bergheim, 27.10.2022 
S. Solbach, Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Bekanntmachung 

 

Jagdgenossenschaft Bedburg II   Bedburg, den 28.10.2022 

 

Hiermit gibt die Jagdgenossenschaft Bedburg II gemäß § 7 Abs. 2 LJG-NRW i. V. m. 
$ 16 Abs. 1 der Satzung der Jagdgenossenschaft Bedburg II vom 18.09.1980 in der 
Fassung der Änderungen vom 21.05.2981 und 13.05.1998 die Neufassung der 
Satzung laut Beschluss der Versammlung vom 29.09.2021 mit der Genehmigung 
vom 15.02.2022 bekannt. 

 

Die Unterlagen liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 14.11. bis 28.11.bei der 
Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, im Fachdienst 3 – Ordnung und 
Soziales – Zimmer E.20 während den Dienststunden aus. 

 

Eric Lothmann 

Jagdvorsteher 
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